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Antwort  
der Landesregierung  

auf die Kleine Anfrage Nr. 873  

des Abgeordneten Sven Hornauf (BSW-Fraktion) 
Drucksache 8/2360   

Kürzere Ferien bei Deutschproblemen?  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport die 
Kleine Anfrage wie folgt: 

Vorbemerkung des Fragestellers: Wenn Schüler bislang in bestimmten Schulfächern in Ös-
terreich nicht mithalten konnten, bestand für diese Schüler die Möglichkeit, ihre Ferien zu 
verkürzen und an ihren Schulen direkte Nachhilfe zu erhalten. Bei mangelhaften Deutsch-
kenntnissen gilt ab den Sommerferien in Österreich eine Nachhilfepflicht, d. h. betroffene 
Schüler sind verpflichtet, an einer obligatorischen zweiwöchigen Sommerschule teilzuneh-
men, um ihre Sprachkompetenz zu verbessern. Die dazu getroffene gesetzliche Anordnung 
sieht bei Verweigerungshaltung auch spürbare Sanktionen vor. Die Maßnahme ist Teil eines 
„Integrationspaktes“ und betrifft alle Schüler bis zum Alter von 15 Jahren, wenn sie wegen 
Sprachdefiziten dem Unterricht nicht ausreichend folgen können. Ob diese Defizite aus ei-
nem Migrations- oder allgemein bildungsarmen familiären Umfeld befördert wurden, spielt 
dabei keine Rolle. 
 
Die Sprachstandsüberprüfungen an Brandenburger Schulen haben nicht nur im Länderver-
gleich, sondern auch absolut, aufgezeigt, dass erhebliche Sprachdefizite in Deutsch beste-
hen, die zugleich mit Ursache weiterer Defizite in den Leistungsständen sind. Auch im Rah-
men der Ursachenanalyse für die Gewaltausbrüche an den Cottbuser Schulen haben die 
dort auftretenden Vertreter der Landesregierung diese Defizite mit als Grund der Zustände 
benannt. Allseits Konsens ist zudem, dass Deutsch der Schlüssel für den Bildungsaufstieg 
und allgemein für ein gelungenes Leben in unserem Land ist. 
 
Deshalb frage ich die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Einführung eines obligatorischen Deutschför-
derunterrichts in den Ferienzeiten (etwa durch entsprechende Verkürzung der Som-
merferien)? 

Zu Frage 1: Eine Verkürzung der Sommerferien zugunsten verpflichtenden Förderunter-
richts wird aufgrund der wichtigen Erholungs- und Ausgleichsfunktion der Sommerferien und 
aufgrund des Umstandes, dass die Ferien- und Sommerferiendauer auf gemeinsamen Län-
dervereinbarungen beruht, abgelehnt. Im schulischen System sind zudem bereits Maßnah-
men etabliert, die Schülerinnen und Schüler nutzen können und auch müssen, um schuli-
sche Defizite zu verringern.  
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Die Sommerferien sollen den Schülerinnen und Schülern eine ausreichende Erholung er-
möglichen. Die ausreichende Erholung ist für die Lernbereitschaft und Konzentrationsfähig-
keit im neuen Schuljahr wichtig. Eine Verkürzung der Sommerferien könnte dazu führen, 
dass Motivation gemindert und Widerstand erzeugt anstatt positives Lernverhalten gefördert 
wird.  

2. Alternativ zu Ziffer 1: Soweit eine obligatorische Maßnahme durch die Landesregie-
rung abgelehnt wird, wie wird eine Möglichkeit für Schüler bewertet, in Fächern mit 
Lernrückstand freiwillig die Ferien zu verkürzen und an ihren Schulen Nachhilfe in An-
spruch zu nehmen? 

Zu Frage 2: Über die Nutzung schulischer Anlagen und Einrichtungen für freiwillige Nach-
hilfeangebote entscheidet der Schulträger im Benehmen mit der Schulleitung (§ 7 Abs. 8 
und § 99 Abs. 4 des Brandenburgischen Schulgesetzes). Zu berücksichtigen ist jedoch 
auch, dass Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen häufig auf die Ferienzeiten gelegt 
werden. 

3. Welchen Bedarf an Nachhilfeplätzen sieht die Landesregierung für Maßnahmen, wenn 
nach den Ziffern 1 und/oder 2 Nachhilfe für Schüler bis zum Alter von 15 Jahren ange-
boten oder angeordnet wird? 

Zu Frage 3: Es liegen keine Daten zur Beantwortung dieser Frage vor.  

4. Welche Kosten und welche personellen Kapazitäten wären in den Alternativen nach 
Ziffer 1 und 2 für das Land mit der Durchführung verbunden? 

Zu Frage 4: Mangels Daten (etwa zur Zahl der betroffenen oder teilnehmenden Schülerin-
nen und Schüler) können keine Aussagen hierzu getroffen oder Schätzungen hierzu vorge-
nommen werden.
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